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RS OGH 1975/8/26 10Os23/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1975

Norm

GmbHG §122

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, es genüge zur Abgabe der nach den §§ 9 Abs 2 Z 2 und 10 Abs 3 GmbHG vorgeschriebenen

Erklärung, wenn der Geschäftsführer der Gesellschaft jenen Betrag zur Verfügung hat, der für das Stammkapital

gedacht sei, widerspricht dem klaren Gesetzeswortlaut und dem Inhalt der in der Anmeldung verlangten Erklärung.
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